
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 
 

 

über die am Donnerstag, den 20. November 2003, um 19.10 Uhr, im Anschluss an die öf-

fentliche Bürgerfragestunde, im Sitzungssaal des Rathauses stattgefundene öffentliche 24. 

Sitzung der Stadtvertretung BLUDENZ. 

 

 

Anwesende: 

 Der Vorsitzende:   Bürgermeister Dr. Othmar KRAFT 

 Die Stadtvertreter:   Josef  KATZENMAYER  

 Dr. Thomas LINS 

 Raimund BERTSCH 

 Josef GATT 

 Mag. Elmar BUDA 

 Johann Georg SEEBERGER 

 Alexander PLAKOLM 

 Alexander GEBHART 

 Edmund JENNY 

 Gunnar WITTING 

 Dieter KOHLER 

 DI Günther PIRCHER 

 Christine FRÖHLICH 

 Walter HÄMMERLE 

 Kurt DREHER 

 Josef GASSNER 

 Wolfgang WEISS 

 Mag. Karin FRITZ 

 Dr. Fritz MILLER 

 Peter SCHNEIDER 

 Elmar STURM 

 Richard FÖGER 

 Bernd ATZMÜLLER 
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Die Ersatzmitglieder:   Kurt MUTHER 

Hermann NEYER 

Franz BURTSCHER 

Rainer SANDHOLZER 

Arthur TAGWERKER 

Helmut TSCHANN 

Gustav FILE 

Engelbert UTTENTHALER 

Joachim WEIXLBAUMER 

Entschuldigt: 

Die Stadtvertreter:   Heinz-Peter RITTER 

      Ingeborg NAIER 

Gerhard KRUMP 

Monika BAUR 

Rudolf ZEIF 

 Norbert LORÜNSER 

Peter OSTI 

Erwin SPERGER 

 DI Dr. Bernd ANGERER 

Die Ersatzmitglieder:   Silvia COMPLOJ 

Mag. Erwin FENKART 

Ingeborg WALCH 

Ing. Thomas MALLIN 

Markus FEUERSTEIN 

Martin BITSCHNAU 

Lambert KAPFERER 

Mag. Peter SPANNRING 

LAbg. Olga PIRCHER 

Günter BURTSCHER 

Petra GASPERI 

Bernd KAMMERLANDER 

Erich HUBERT 

Maria WEBER 
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Mag. Otmar MUTHER 

Karlheinz MAHNER 

Günter MUHR 

Adalbert STARK 

Isabella GERNGROSS 

Friedrich WEIXLBAUMER 

Hartmut Elmar NEYER 

Johann MALLITSCH 

Günter BERCHTOLD 

Egon FELLIER 

Bernhard KOBALD 

Michael REIS 

Gerhard SALCHER 

Wolfgang CHESANI 

Reinhard BERTSCH 

Der Schriftführer:   Dr. Erwin KOSITZ. 

 

 

Vor Eingang in die Tagesordnung werden vom Vorsitzenden mit Zustimmung der Stadt-

vertretung die Tagesordnungspunkte 

 

5. Hundeverordnung und 

  6. Gst.Nr. 113/1, GB Bludenz; 
   Option für ZIMA WohnbaugmbH 

 

abgesetzt, sodass die Tagesordnung wie folgt lautet: 

 

1. Genehmigung der Verhandlungsschrift  der 23. Sitzung vom 30. Oktober 2003; 

2. Bericht 
 Erweiterungsbau und Umbau Krankenhaus Bludenz;  
 Baumaßnahmen,  Investitionskosten und vorgesehener Baubeginn 

3. Abgaben für das Jahr 2004; 

4. Dienstpostenplan 2004 für die Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung  
 einschl. Pflegeheim; 
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5. Friedhofordnung und Friedhofgebühren-Verordnung 
 für den städtischen Friedhof St. Peter; 

6. Änderung des Flächenwidmungsplanes: 
Gst.Nrn. 2840, .571/27, 2845, 2844, 2804/1, 2846, 2872, 2871, 2842, 2843 und 2857 

 in Freifläche-Sondergebiet-Golfplatz (Erweiterung GOLFPLATZ Bludenz-Braz); 

7. Allfälliges. 

 
 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der ordnungsgemäß eingeladenen Stadtver-

tretung fest und erklärt die Sitzung für eröffnet; anwesend sind 24 Stadtvertreter und  

9 Ersatzmitglieder. 

 

Berichte, Anträge und Beschlüsse : 
 

Zu 1.: 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der 23. Sitzung vom 30. Oktober 2003 

Die Verhandlungsschrift  über die 23. Sitzung der Stadtvertretung vom 30. Oktober 2003 

wird genehmigt. 

 

 

Zu 2.: 

B e r i c h t : 

Erweiterungsbau und Umbau Krankenhaus Bludenz; 

Baumaßnahmen, Investitionskosten und vorgesehener Baubeginn 

Der Bericht von Bürgermeister Dr. Kraft betreffend die Baumaßnahmen, die Investitions-

kosten und den vorgesehenen Baubeginn beim Erweiterungsbau und Umbau Krankenhaus 

Bludenz wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: 

Abgaben für das Jahr 2004 

Die Stadtvertretung beschließt mit Wirkung vom 01. Jänner 2004 über Vorschlag des Finanz-

ausschusses die nachstehend angeführten Abgaben und Entgelte einzuheben. Die im Folgen-
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den nicht ausdrücklich angeführten Abgaben und Entgelte bleiben wie für das Jahr 2003 

weiter in Kraft. 

 

Tourismusbeitrag: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, den Höchstbetrag des Gesamtaufkommens an 

Tourismusbeiträgen für das Jahr 2004 mit EUR 134.100,-- zu veranschlagen. 

 

Altersheim-Tagsatz: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, nachstehende Verpflegskostensätze einzuheben: 

 

Stufe  2004  Erhöhung Erhöhung prozentuell 
1  EUR   43,09  - - 
2  EUR   51,49  0,76 1,50 
3  EUR   63,34  0,94 1,50 
4  EUR    80,--  1,14 1,50 
5  EUR   91,68  1,35 1,50 
6  EUR 106,65  1,58 1,50 
7   EUR 123,79  1,83 1,50 
 
Alle Beträge sind netto zuzüglich 10 % USt. 
 

Pflegeheim-Tagsatz: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, nachstehende Tagsätze einzuheben: 

 

Stufe  2004  Erhöhung Erhöhung prozentuell 
3  EUR   61,32  0,91 1,50 
4  EUR   79,58  1,18 1,50 
5  EUR 106,43  - - 
6  EUR 116,78  - - 
7  EUR 130,43  - - 
 
Alle Beträge sind netto zuzüglich 10 % USt. 
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Essen auf Rädern: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, nachstehendes Entgelt einzuheben: 

 

pro Mahlzeit bisher: EUR   6,18 neu: EUR   6,27 (zuzügl. 10 % USt.) 
 

Turnhalle Volksschule Bings, SPZ – Entgelte: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, nachstehende Entgelte einzuheben: 

 

 Turnhalle Volksschule Bings 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je TB 1,5 h) Tarif 1  Tarif 2  Tarif 3 

    EUR 9,--  EUR 11,--  EUR 13,50  (keine USt.) 

 

 neue Turnhalle SPZ 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je TB 1,5 h) Tarif 1  Tarif 2  Tarif 3 

    EUR 9,-- EUR 11,--  EUR 13,50  (keine USt.) 

 

Klassenräume – Entgelte: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, für die Bereitstellung von Klassenräumen einen 

Betrag von EUR 15,-- (keine USt.) pro angefangener Stunde einzuheben. 

 

Schulküche Wichnerhauptschule – Entgelte: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig mit 32 Stimmen, für die Schulküche in der 

Wichnerhauptschule einen Betrag von EUR 25,-- (keine USt.) pro angefangener Stunde 

einzuheben. 

 

Ganztageskindergarten, Schülerclub – Essensbeiträge: 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, nachstehendes Entgelt einzuheben: 
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pro Mahlzeit bisher: EUR  3,64 neu: EUR  3,73 (zuzügl. 10 % USt.) 
 

 

Zu 4.: 

Dienstpostenplan 2004 für die Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung 

einschl. Pflegeheim 

Der in der Sitzung des Personalausschusses und der Personalkommission vom  

12. November 2003 beschlossene Dienstpostenplan 2004 wird eingehend erörtert. 

 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, den Dienstpostenplan 2004 für die Hoheitsver-

waltung mit 68 Dienstposten und für die Nichthoheitsverwaltung mit 179 Dienstposten.  

 

Der Dienstpostenplan 2004 sieht daher insgesamt 247 Dienstposten vor (30 Beamte, 141 

Angestellte, 76 Angestellte in handwerklicher Verwendung), was gegenüber dem Jahre 

2003 eine Erhöhung um 3 Dienstposten bedeutet. 

 

 

Zu 5.: 

Friedhofsordnung und Friedhofgebühren-Verordnung 

für den städtischen Friedhof St. Peter 

Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, gemäß § 31 Bestattungsgesetz, LGBl. Nr. 

58/1969, i.d.F. LGBl. Nr. 4/1996 und 58/2001 nachstehende  

 

„Friedhofsordnung für den städtischen Friedhof St. Peter 

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 

 ( 1 )  Die Stadt Bludenz ist bücherliche Eigentümerin der Liegenschaft in der Katastral-

gemeinde Bludenz, EZ 859, bestehend aus den Gst.Nrn. 1075/2, 1075/3 und einem Teil-

stück der Gst.Nr. 1142/5. 
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 ( 2 )  Die obgenannten Liegenschaften sind Friedhofszwecken gewidmet und daher 

kommunaler Friedhof. 

 

§ 2 

 An Grabstätten können nur Benützungsrechte nach den Bestimmungen dieser Friedhof-

ordnung, jedoch kein Privateigentum erworben werden. 

 

§ 3 

 ( 1 )  Der Friedhof St. Peter ist nach Maßgabe des vorhandenen Platzes Begräbnisstätte 

für die verstorbenen Personen des Gemeindegebietes Bludenz, sofern von der Friedhof-

verwaltung keine andere Anordnung getroffen wird. 

 

 ( 2 )  Die Bestattung von nicht in Bludenz wohnhaften Personen kann von der 

Friedhofverwaltung bewilligt werden. 

 

 ( 3 )  Auf Inhaber des Benützungsrechtes an einem Familien- oder Urnengrab sowie 

deren Angehörige im Sinne des § 14 Abs. 5 dieser Friedhofordnung finden die Bestim-

mungen der Absätze 1 und 2 keine Anwendung. 

 

§ 4 

 ( 1 )  Für den Friedhof St. Peter ist ein Gräberbuch zu führen. Darin ist jede Bestattung 

unter Angabe des Tages, des Namens des Bestatteten, sowie der Art und Nummer des Gra-

bes bzw. der Grabstelle genau einzutragen. Exhumierungen sind in gleicher Weise zu ver-

merken. Ist der Beerdigte ein Kind, so ist auch dessen Alter anzuführen. 

 

§ 5 

 ( 1 )  Jede Leiche muss spätestens 72 Stunden nach Eintritt des Todes oder nach 

ihrer Auffindung oder Enterdigung bestattet werden. Eine spätere Bestattung darf nur mit 

Genehmigung des Bürgermeisters vorgenommen werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, 

wenn durch eine solche Bestattung weder die Gesundheit gefährdet noch die Pietät verletzt 

wird. Falls es zur Hintanhaltung von Gefahren für die Gesundheit und zur Wahrung der 

Pietät erforderlich ist, ist die Genehmigung unter entsprechenden Auflagen und Bedingun-
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gen zu erteilen. Eine solche Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Leiche nicht 

rechtzeitig bestattet werden kann, weil die Maßnahmen zur Klärung der Todesursache 

nicht abgeschlossen sind oder vom Strafgericht Einwände gegen die Vornahme der Be-

stattung erhoben werden. 

 

 ( 2 )  Die Bestattungspflicht besteht auch für abgetrennte und menschliche Körper-

teile, die nicht in einer ärztlichen Ordination oder einer Krankenanstalt unschädlich besei-

tigt werden. Die Bestattung oder unschädliche Beseitigung solcher Körperteile hat der be-

handelnde Arzt oder der ärztliche Leiter der Krankenanstalt zu veranlassen. 

 ( 3 )  Leichen, die für Zwecke der naturwissenschaftlichen oder medizinischen For-

schung und Lehre, für Zwecke der Ermittlung von Krankheitsursachen oder für Zwecke 

der Heilbehandlung einer Einrichtung überlassen wurden, die solchen Zwecken dient, sind, 

sobald sie für solche Zwecke nicht mehr benötigt werden, ohne unnötigen Verzug zu be-

statten oder, falls es sich nur um Leichenteile handelt, im Rahmen der Einrichtung un-

schädlich zu beseitigen.  

 

Die Bestattung oder Beseitigung hat in einem solchen Falle der Leiter der Einrich-

tung zu veranlassen.  

 

§ 6 

 ( 1 )  Jede Leiche muss in einem Sarge in die Erde versenkt oder in einer Gruft 

beigesetzt werden. Leichenteile sind gleichfalls zu versargen. Die Gruftnische ist jeweils 

nach einer Beisetzung, jedoch spätestens am nächsten Arbeitstag zuzumauern. 

 

 ( 2 )  Urnen sind in einem verschlossenen Behältnis beizusetzen. Die Urnen haben 

so gekennzeichnet zu sein, dass jederzeit festgestellt werden kann, von welcher Leiche die 

Aschenreste herrühren. Die Beisetzung von Urnen ist rechtlich der Bestattung einer Leiche 

gleichzusetzen. 
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§ 7 

 ( 1 )  Die Mindestruhefrist für eine Leiche beträgt bei allen Grabstellen 15 Jahre. 

Vor Ablauf dieser Frist darf, die Fälle des Absatzes 2 und 3, des § 16 Abs. 2 sowie des § 

18 Abs. 2 ausgenommen, grundsätzlich keine Grabstelle geöffnet oder neu belegt werden. 

 

 ( 2 )  Die Bestattung der Leiche eines Kindes im Alter bis zu fünf Jahren oder die 

unterirdische Beisetzung von Urnen hat auf die weitere Belegbarkeit einer Grabstelle kei-

nen Einfluss und es kann in dieser vor Ablauf der Ruhefrist eine weitere Erdbestattung 

vorgenommen werden. 

 

§ 8 

 Bei Exhumierung einer Leiche sind die diesbezüglichen sanitätspolizeilichen Vor-

schriften zu beachten. 

 

§ 9 

 Werden Grabflächen für öffentliche Zwecke (Friedhofanlagen, -wege usw.) benö-

tigt, so kann die Stadt die Verlegung dieser Grabstätten und die Umbettung der Leichen 

auf ihre Kosten vornehmen. Sie hat, soweit es sich um Familiengräber handelt, Ersatzgrä-

ber gleicher Art zu stellen, auf die die bestehenden Rechte übergehen. 

 

§ 10 

 Der Friedhof kann durch Beschluss der Stadtvertretung ganz oder teilweise 

aufgelassen werden. 

 

II. Einteilung des Friedhofes, Arten und Ausmaße der Gräber 
§ 11 

 ( 1 )  Der Friedhof ist in Grabfelder einzuteilen. Die Einteilung sowie eine allfällige 

Änderung derselben erfolgt durch die Friedhofverwaltung. 

 

 ( 2 )  Für den Friedhof ist, soweit nicht bereits vorhanden, ein Friedhofplan anzule-

gen, in dem die Grabfelder sowie die einzelnen Gräber und Grabstellen (§ 14 Abs. 1) ein-
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zuzeichnen, je nach ihrer Art durch verschiedene Farbtönungen kenntlich zu machen und 

fortlaufend zu nummerieren sind. Der Friedhofplan ist laufend zu ergänzen. 

 

§ 12 

 Es werden nachstehende Arten von Gräbern unterschieden: 

 

1. Reihengräber: 

a) für Erwachsene und Kinder 

b) im Urnenfeld 

c) Urnen-Gemeinschaftsgrab 

2. Familiengräber 

3. Urnenwand-Familiengräber 

 

§ 13 

Reihengräber 

 ( 1 )  Reihengräber sind Einzelgräber, die zur Aufnahme je einer Leiche auf die 

Dauer der Mindestruhefrist dienen. Sie werden laufend nummeriert und der Reihenfolge 

nach belegt. Wird eine Leiche enterdigt, so kann das Grab wieder belegt werden, wenn in 

der betreffenden Reihe noch Beerdigungen stattfinden. 

 

 ( 2 )  An Reihengräbern kann kein Benützungsrecht (§ 22) erworben werden. Es 

besteht kein Anspruch auf Bestattung in einem bestimmten Reihengrab oder auf Umbet-

tung aus einem solchen in ein anderes Reihengrab. 

 

 ( 3 )  Für die Beistellung eines Reihengrabes auf die Dauer der Ruhefrist ist eine 

einmalige Gebühr zu entrichten. 

 

 ( 4 )  Wenn ein neuer Beerdigungsturnus beginnt, sind über ortsübliche kundge-

machte Aufforderung die Gräber innert der bekannt gegebenen Frist abzuräumen. Wird 

dieser Aufforderung nicht fristgerecht Folge geleistet, so wird die Räumung durch die 

Friedhofverwaltung veranlasst und es gilt das Eigentum an den Grabmälern als zugunsten 

der Stadt aufgegeben. 
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§ 14 

Familiengräber 

 ( 1 )  Familiengrabstätten sind Grabstätten, in denen mehrere Leichen bzw. deren 

Asche nebeneinander beerdigt werden. Sie werden in Familiengräber, Arkadenplätze, Ar-

kaden und Urnenwand-Familiengräber eingeteilt. 

 

 ( 2 )  Arkadenplätze sind die an der Friedhofmauer befindlichen Familiengräber. 

 

 ( 3 )  Arkaden sind die im Innenraum des Bogenganges des Friedhofes gelegenen 

Familiengräber. 

 

 ( 4 )  Urnenwand-Familiengräber sind in einer Betonwand ausgesparte Nischen, in 

welchen vier Urnen beigesetzt werden können. 

 

 ( 5 )  An Familiengräbern ist das Benützungsrecht gemäß § 22 zu erwerben. 

 

 ( 6 )  In einem Familiengrab dürfen innerhalb der Berichtigungszeit nach Maßgabe 

des vorhandenen Belegraumes außer dem Inhaber des Benützungsrechtes durch dessen 

Verwandte und Verschwägerte in gerader und der Seitenlinie bis einschließlich des dritten 

Grades bestattet werden. 

 

 Die Namen von solchen Familienmitgliedern können auf dem Familiengrabmal 

auch dann angebracht werden, wenn sie nicht dort bestattet sind. 

 

 ( 7 )  Die Bestattung von Verwandten und Verschwägerten entfernten Grades sowie 

familienfremder Personen in einem Familiengrab und das Anbringen von Gedenktafeln 

(Namen) für solche an der Familiengrabstätte, ist nur mit Genehmigung der Friedhofver-

waltung zulässig. 

 

§ 15 

Grabausmaße 

 ( 1 )  Die Grabausmaße einer Grabstelle betragen: 



 -   13   - 

für Erwachsene 2,20 x 0,90 m 

für Reihengräber im Urnenfeld 1,20 x 0,50 m 

für Urnenwand-Familiengräber 0,60 x 0,50 m. 

 

 ( 2 )  Die Unterteilung der Familiengräber ergibt sich aus der Anzahl der 

dazugehörigen Grabstellen. Es gibt Familiengräber mit zwei, vier und acht Belegungs-

möglichkeiten. 

 

 ( 3 )  Die Tiefe eines Reihengrabes und Familiengrabes ab 2,00 m Grabbreite für 

Erwachsene und Kinder über 10 Jahren hat mindestens 1,70 m zu betragen. Bei Kindern 

bis zu 10 Jahren richtet sich die Grabtiefe nach deren Größe und Alter, doch darf sie in 

keinem Falle geringer als 1,00 m sein. Bei Familiengräbern von 1,00 m Grabbreite hat die 

Mindesttiefe grundsätzlich 2,20 m zu betragen. Die unterirdische Beisetzung von Urnen 

hat in einer Mindesttiefe von 0,60 m zu erfolgen. 

 

 ( 4 )  Beisetzungen von Metallsärgen und Metalleinsätzen haben grundsätzlich in 

einer Tiefe von 2,20 m zu erfolgen. 

 

Getrennte Sammlung von Friedhofabfällen 
 

 Friedhofabfälle im Sinne dieser Verordnung sind alle im Rahmen der privaten 

Grabpflege anfallenden Abfälle wie Schnittblumen, Grasschnitt, Laub, Erde, Kränze, 

Grablichter usw. 

 

 Diese Abfälle sind nach Arten getrennt in die bereitgestellten Sammelgefäße zu 

sortieren und zwar: 

 

a) Bioabfall: Kränze, Buketts, Gestecke (ohne Kerzen/Schleifen), Schnitt- 

blumen, Gras- und Erdenreste, Zweige und Äste 

b) Restmüll: Kranzschleifen, Blumentöpfe, Steckschwämme aus Kunst- 

stoff, Grablichter mit Wachsresten. 
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 Für andere als die oben aufgelisteten Abfallarten sind die im Rahmen der 

Abfuhrordnung der Stadt Bludenz vorgesehenen Einrichtungen (Altglas, Altpapier- und 

Altmetallsammlung, Problemstoffsammlung) zu benutzen. 

 

III. Besondere Bestimmungen über die Beisetzung von Urnen 
§ 16 

 ( 1 )  Für die Beisetzung der Urnen von Feuerbestattungen ist auf dem Friedhof ein 

eigenes Urnenfeld vorgesehen, das Reihengräber aufweist. 

 

 ( 2 )  Die Reihengräber im Urnenfeld sind ausschließlich für die Beisetzung von 

Urnen auf die Dauer der Mindestruhefrist (§ 7 Abs. 1) bestimmt. 

 

 ( 3 )  Für die Beisetzung von Urnen besteht auch ein Urnenwand-Gemeinschafts-

grab, welches ausschließlich zur Beisetzung von Urnen auf die Dauer der Mindestruhefrist 

(§ 7 Abs. 1) bestimmt ist. 

 

 ( 4 )  Auf Reihengräber im Urnenfeld finden die Vorschriften über Reihengräber 

sinngemäß Anwendung. 

 

§ 17 

 ( 1 )  Die Beisetzung von Urnen kann erfolgen: 

a) in Reihengräbern des Urnenfeldes 

b) in Familiengräbern 

c) in Urnenwand-Familiengräbern 

d) im Urnenwand-Gemeinschaftsgrab. 

 

 ( 2 )  In den Fällen des Abs. 1 lit. a, b und d dürfen Urnen nur unterirdisch beige-

setzt werden. 

 

 ( 3 )  Im Falle Abs. 1 lit. c dürfen Urnen oberirdisch in die hiefür vorgesehenen 

Urnenwandnischen beigesetzt werden, wobei die Nische nach Beisetzung mit einer 

verschraubbaren Abdeckplatte zu versehen ist. 
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§ 18 

 ( 1 )  In einem Familiengrab dürfen innerhalb der Berechtigungszeit Urnen von 

Familienmitgliedern in beliebiger Zahl beigesetzt werden, auch wenn das Grab schon be-

legt ist. 

 

 ( 2 )  In solchen Fällen darf die Öffnung bereits belegter Grabstellen schon vor Ab-

lauf der Mindestruhefrist erfolgen, jedoch nur bis zu einer Tiefe von 0,6 m. 

 

§ 19 

 Urnen dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofverwaltung von einem konzessio-

nierten Leichenbestattungsunternehmen beigesetzt werden. 

 

§ 20 

 Die Umlegung einer Urne (§ 6 Abs. 2) bedarf der Bewilligung der Friedhofverwal-

tung. 

 

IV. Benützungsrechte an Familiengräbern 
§ 21 

 ( 1 )  Familiengräber werden, soweit verfügbar, von der Stadt Bludenz an interes-

sierte Einwohner von Bludenz gegen Bezahlung der hiefür festgelegten Gebühren zur Be-

nützung überlassen. 

 

 ( 2 )  Die Überlassung eines Grabes begründet kein Eigentumsrecht, sondern ge-

währt lediglich die Befugnis, das Grab für die Dauer der Berechtigungszeit nach Maßgabe 

der Bestimmungen dieser Friedhofordnung zu benützen. 

 

§ 22 

 Das Benützungsrecht an einem Grabe wird auf eine Berechtigungszeit von 15 Jah-

ren eingeräumt. Eine Verlängerung des Benützungsrechtes um weitere 15 Jahre ist, wenn 

die Voraussetzungen hiefür gegeben sind möglich, wobei hiefür eine entsprechende Ver-

längerungsgebühr zu entrichten ist. Die Höhe dieser Verlängerungsgebühr richtet sich nach 
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der zum Zeitpunkt der anstehenden Verlängerung gültigen Friedhof-Gebührenverordnung 

der Stadt Bludenz. 

 

§ 23 

 ( 1 )  Der Erwerb durch zwei oder mehrere Personen ist nicht zulässig. 

 

 ( 2 )  Grundsätzlich kann das Benützungsrecht nur an einem Grabe erworben wer-

den. 

 

§ 24 

 Über Ansuchen um Einräumung oder Verlängerung von Benützungsrechten 

entscheidet die Friedhofverwaltung. Auf die Überlassung eines Familiengrabes besteht 

kein Anspruch. Die Verlängerung des Benützungsrechtes darf, sofern der Benützungsbe-

rechtigte seinen ordentlichen Wohnsitz in Bludenz nachweisen kann und seinen ihm nach 

der Friedhofordnung obliegenden Verpflichtungen stets klaglos nachgekommen ist, nicht 

versagt werden. 

 

§ 25 

 ( 1 )  Über den Erwerb des Benützungsrechtes wird ein Grabstättenzuweisungsbe-

scheid ausgestellt. Dieser hat Name, Geburtsdatum und Adresse des Berechtigten, Art und 

Nummer des Grabes und die Bezeichnung des Friedhofes zu enthalten. Ferner ist darin zu 

vermerken, dass für das Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Bludenz und dem Benüt-

zungsberechtigten ausschließlich die Bestimmungen dieser Friedhofordnung maßgebend 

sind. 

 

 ( 2 )  Der im Familiengräberbuch eingetragene Inhaber des Benützungsrechtes ist 

allein der Stadt Bludenz gegenüber berechtigt und verpflichtet und auch zur Stellung von 

Anträgen, die die Grabstätte, insbesondere die Beerdigung von Personen daselbst oder die 

Verlegung einer Leiche betreffen, ermächtigt. 

 

 

 



 -   17   - 

§ 26 

 Das Benützungsrecht beginnt mit der Aushändigung des Grabstättenzuweisungsbe-

scheides an den Berechtigten. 

 

§ 27 

 Dem Erwerber des Benützungsrechtes an einem Familiengrabe ist es gestattet, Lei-

chenreste verstorbener Angehöriger an seine Grabstätte zu überführen. 

 

§ 28 

 ( 1 )  Die Bestattung einer Leiche oder Beisetzung von Urnen in einem Grabe, an 

dem ein Benützungsrecht erworben wurde, ist nur dann zulässig, wenn die Mindestruhe-

frist von 15 Jahren durch die Dauer des Benützungsrechtes gewährleistet ist. Endet das 

Benützungsrecht vor Ablauf der Mindestruhefrist, so ist es bis zum Ablauf derselben zu 

verlängern. 

 

 ( 2 )  Endet das Benützungsrecht zum Zeitpunkt der Vornahme einer Bestattung, so 

hat dieses bis zum Ablauf der in der Friedhofordnung festgelegten Mindestruhefrist (15 

Jahre) aufrecht zu bleiben. Bei einer Verlängerung des Benützungsrechtes ist eine anteilige 

Verlängerungsgebühr vorzuschreiben, wobei hiefür die zu diesem Zeitpunkt gültige Fried-

hofgebühren-Verordnung zur Anwendung kommt. 

 

§ 29 

 Das Benützungsrecht kann vor Ablauf der Berechtigungszeit zurückgegeben wer-

den. 

 

V. Übertragung von Benützungsrechten 
§ 30 

 Das Benützungsrecht ist vom Bürgermeister auf Antrag des Benützungsberechtig-

ten an andere Personen zuzuweisen, wenn es weiterhin für eine Person in Anspruch ge-

nommen wird, für deren Bestattung der Friedhof nach der Friedhofordnung bestimmt ist. 
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§ 31 

 Die Übertragung durch letztwillige Verfügung ist zulässig, jedoch nur innerhalb der 

Familie in gerader und bis zum dritten Verwandtschaftsgrad der Seitenlinie und nur auf 

eine Person. Wird entgegen dieser Vorschrift das Benützungsrecht auf mehrere Personen 

übertragen, so findet die Bestimmung des § 32 Abs. 1 sinngemäß Anwendung. 

 

§ 32 

 ( 1 )  Mangels einer letztwilligen Verfügung geht das Benützungsrecht auf jenen 

gesetzlichen Erben bis zum dritten Verwandtschaftsgrad über, den sämtliche Erbberech-

tigten bestimmen. Kommt eine Einigung hierüber nicht zustande, so entscheidet die Fried-

hofverwaltung endgültig, welchem Erben das Benützungsrecht zufällt. Dabei soll in der 

Regel dem überlebenden Ehegatten oder dem ältesten Nachkommen in gerader Linie, so-

fern diese in Bludenz wohnhaft sind, der Vorzug gegeben werden. 

 

 ( 2 )  Sind keine gesetzlichen Erben in gerader Linie und bis zum dritten Verwandt-

schaftsgrad der Seitenlinien vorhanden, so erlischt das Benützungsrecht nach Ablauf der 

Berechtigungszeit. 

 

VI. Erlöschen von Benützungsrechten 
§ 33 

 ( 1 )  Das Benützungsrecht an einem Grabe erlischt: 

a) wenn die Berechtigungszeit abgelaufen ist und nicht rechtzeitig um Verlängerung 

angesucht wird. Der Berechtigte ist ein halbes Jahr vor Ablauf der Berechtigungs-

zeit schriftlich aufmerksam zu machen; 

b) wenn der Berechtigte die Grabstätte vernachlässigt und sich trotz Aufforderung der 

Friedhofverwaltung weigert, seinen Verpflichtungen nach Maßgabe dieser Fried-

hofordnung nachzukommen; 

c) mit Auflassung des Friedhofes; 

d) im Falle des § 29; 

e) im Falle des § 32 Abs. 2. 
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  ( 2 )  In den unter Abs. 1 lit a und b bezeichneten Fällen ist der Benützungsberech-

tigte von der Friedhofverwaltung schriftlich, bei unbekanntem Aufenthalt durch öffentliche 

Kundmachung im Bludenzer Anzeiger unter Setzung einer angemessenen Frist auf die 

Säumnisfolgen aufmerksam zu machen. 

 

§ 34 

  ( 1 )  Mit Erlöschen des Benützungsrechtes fällt das Grab ohne Entschädigungsan-

spruch der Stadt zur freien Verfügung anheim. 

 

  ( 2 )  Der letzte Inhaber des erloschenen Benützungsrechtes bzw. dessen 

Rechtsnachfolger ist verpflichtet, binnen drei Monaten nach Erlöschen des Benützungs-

rechtes das Grabmal samt Zubehör (Einfassung, Bepflanzung u.dgl.) zu entfernen. 

 

  ( 3 )  Kommt er dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nach, so wird die Räumung 

der Grabstätte durch die Friedhofverwaltung veranlasst und es gilt das Eigentum am 

Grabmal samt Zubehör als zugunsten der Stadt Bludenz aufgegeben. Eine Entschädigung 

dafür wird nicht geleistet. 

 

VII. Gestaltung und Erhaltung der Grabstätten 
§ 35 

  Über jeder besetzten Grabstätte ist ein Kreuz oder ein anderes passendes Grabdenk-

mal zu errichten. 

 

§ 36 

  ( 1 )  In den Arkaden dürfen nur Grabmäler aufgestellt werden, die dem 

hervorragenden Platze entsprechen und nicht mehr als 0,50 m vor der Rückwand hervor-

stehen. 

 

  ( 2 )  Auf Arkadenplätzen dürfen Denkmäler nur an der Innenseite der Arkaden-

wand angebracht werden. Die Höhe ist angemessen zu begrenzen. 
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  ( 3 )  Innerhalb der Grabfelder dürfen die Grabmäler folgende Höchstmaße nicht 

überschreiten: 

a) bei Reihen- und Urnengräbern: 

Höhe 1,00 m, Breite 0,70 m inkl. Sockel 

b) bei Familiengräbern, zweifach belegbar: 

Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m inkl. Sockel 

c) bei Familiengräbern, vierfach belegbar: 

Höhe 1,50 m, Breite 1,50 m inkl. Sockel. 

 

§ 37 

  ( 1 )  Als Material für Grabmäler kommen nur Natur- und Kunststeine, Eisen, 

Bronze, Kupfer und Holz in Betracht. 

 

  ( 2 )  Die Werkstoffzusammenstellung ist einfach zu halten. Mehr als zwei 

verschiedene Werkstoffe sind vor allem bei kleineren Grabmälern tunlichst zu vermeiden. 

Material, Größe, Form und Farbe müssen aufeinander abgestimmt sein und sich in das Ge-

samtgepräge des betreffenden Friedhofteiles einfügen. 

 

  ( 3 )   Die Inschrift hat sinnvoll und einfach zu sein. Die Schrift hat sich in Größe 

und Type dem Ausmaß und Werkstoff des Grabmales anzupassen. 

 

  ( 4 )  Grabmale sowie Grabinschriften, die gegen den guten Geschmack verstoßen 

oder geeignet sind, das religiöse Empfinden zu verletzen, sind verboten. 

 

§ 38 

  ( 1 )  Grabmäler müssen standsicher aufgestellt und nötigenfalls derart fundiert 

werden, dass sie sich beim Öffnen unmittelbar benachbarter Gräber weder senken noch 

umstürzen. Fundamente dürfen nicht sichtbar sein. 

 

  ( 2 )  Die Grabmäler auf Familiengräbern und Reihengräbern sind derart zu setzen, 

dass sie in der Längs- und Querrichtung in gerader Linie zueinander stehen. 
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  ( 3 )  Auf Familiengräbern hat die Aufstellung so zu erfolgen, dass die weitere 

Benützung des Grabes durch das Grabmal nicht behindert wird. 

 

§ 39 

  ( 1 )  Das Ausmaß der Grabeinfassung einschließlich des Grabmales hat zu betra-

gen: 

a) bei Reihengräbern die Länge 1,20 und die Breite zwischen 0,70 und 1,30 m, 

b) bei Urnengräbern die Länge von 0,50 bis 1,20 m und die Breite 1,00 m, 

c) bei Familiengrabstätten und Arkadenplätzen die Länge 1,20 bis 2,70 m und die 

Breite nach Art der zugewiesenen Grabstätte. 

Die Stärke der Einfassung darf höchstens 0,25 m (bisher 0,15 m) betragen. 

 

  ( 2 )  Die Höhe der Grabeinfassung bleibt wie bisher begrenzt auf 0,20 m und der 

rückwärtige Einfassungsteil muss mit der Rückseite des Grabmales bündig sein. 

 

  ( 3 )  Zur Einfassung der Gräber dürfen keine Zement- und Ziegelsteine sowie Fla-

schen, Krüge, Bretter, Blech, Drahtgeflecht, Schlacken oder ähnliches verwendet werden. 

 

§ 40 

In den Arkaden wird bei Neuvergabe (nicht aber bei Übertragung im Sinne des V. 

Abschnittes dieser Verordnung) von Arkadengrabstätten der Einbau von Gruften auf Kos-

ten der Benützungsberechtigten zur Pflicht gemacht, doch erwachsen hieraus, insbesondere 

im Fall des Erlöschens des Benützungsrechtes, keinerlei Ansprüche auf Vergütung durch 

die Stadt.  

 

§ 41 

Das Aufstellen und Abändern von Einfassungen und Grabmälern in den Arkaden 

und auf den Arkaden-Platz-Grabstätten sowie der Einbau von Gruften bedarf vor Beginn 

der Arbeit der Genehmigung der Friedhofverwaltung. Fällt die Arbeit unter genehmi-

gungspflichtige Arbeiten, die im Landesbaugesetz festgehalten sind, so ist der Friedhof-

verwaltung vor Erteilung der Bewilligung die baupolizeiliche Bewilligung vorzulegen. 
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§ 42 

Für Unfälle, die durch unsachgemäßes Aufstellen, sowie überhaupt für alle Schä-

den, die durch Aufstellen, Instandsetzung oder Entfernung von Grabmälern an Friedhof-

anlagen, -wegen, Gräbern und Grabmälern entstehen, haften die jeweiligen Benützungsbe-

rechtigten.  

 

§ 43 

  ( 1 )  Grabhügel dürfen höchstens 0,20 m hoch sein. Hinsichtlich der Länge und 

Breite gelten die für die Grabeinfassungen festgelegten Ausmaße (§ 39). 

 

  ( 2 )  In den Arkaden sind keine Grabhügel zulässig. Frische Hügel sind baldmög-

lichst einzuebnen. 

 

§ 44 

  ( 1 )  Jedes besetzte Grab soll innerhalb der Einfassung mit einem entsprechenden 

gärtnerischen Schmuck versehen sein. Bei der Pflanzenauswahl ist auf die Erzielung einer 

ruhigen Gesamtwirkung Bedacht zu nehmen. 

 

  ( 2 )  Das Pflanzen von Bäumen und größeren Sträuchern neben den Grabstätten ist 

nur mit einer jederzeit widerruflichen Genehmigung der Friedhofverwaltung gestattet. 

Kleinere Sträucher sind insoweit zulässig, als sie nicht die Nachbargräber belästigen, den 

leichten Zugang zu den dahinter liegenden Grabstätten beeinträchtigen und eine Höhe von 

1,20 m nicht überschreiten. Alle Pflanzen müssen jährlich bis spätestens 1. Mai auf die 

vorgeschriebene Höhe zurückgeschnitten werden. Für das Aufstellen von Topfpflanzen gilt 

diese Bestimmung sinngemäß. 

 

  ( 3 )  Die Verwendung von unpassenden Gefäßen als Blumenbehälter ist verboten. 

Desgleichen dürfen Papier-, Blech- und Perlkränze nicht als Grabschmuck verwendet wer-

den. 

 

 

 



 -   23   - 

§ 45 

  Zur Erreichung eines schönen Friedhofbildes können hinsichtlich ganzer Grabfel-

der oder einzelner Gräberreihen besondere Richtlinien für eine einheitliche Gestaltung der 

Grabstätten und Grabmäler aufgestellt werden. 

 

  ( 1 )  Einheitliche Bepflanzung des Blumenbeetes bei der Urnenwand. 

a) Die Bepflanzung des gesamten Urnenwandareals erfolgt ganzjährig über Auftrag 

der Friedhofverwaltung durch die Stadtgärtnerei. 

b) Die Bepflanzung durch Benützungsberechtigte von Urnenwand-Familiengräbern ist 

nicht erlaubt. 

 

( 2 )  Grabinschrift bei Urnenwand-Familiengräber: 

Die Grabinschriften bei den einzelnen Urnenwand-Familiengräbern haben zwecks einheit-

lichem Erscheinungsbild – einheitlich zu erfolgen. 

a) Vor- und Nachname 

b) Geburts- und Sterbedatum 

Die hiefür einheitliche Schriftart ist KONTUR, Schriftgröße: 30 mm. 

 

  ( 3 )  Die Anbringung eines Porzellanbildchens der/des Verstorbenen bzw. eines 

Kreuzes ist nur dann erlaubt, wenn die Gesamtgröße von Schrift und Zahl mit maximal  

9 cm nicht überschritten wird. 

 

  ( 4 )  Die Typenwahl der Grableuchte steht dem Benützungsberechtigten frei – je-

doch muss die Grableuchte aus „Bronze“ sein und eine Vorrichtung aufweisen, um diese 

an der Grabstätten-Einfassplatte montieren zu können. 

 

  ( 5 )  Die Aufstellung von Weihwasserbehältnissen (Weihwasserkessel) durch 

Benützungsberechtigte einer Urnenwand-Familiengrabstätte ist nicht gestattet, da seitens 

der Stadt Bludenz als Eigentümer des Friedhofes solche in ausreichender Zahl angebracht 

wurden. Widerrechtlich aufgestellte Behältnisse werden seitens der Friedhofverwaltung 

abmoniert und dem Aufsteller zurückgegeben, wobei seitens der Stadt für den Ankauf kei-

nerlei Vergütung erfolgt. 
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§ 46 

  ( 1 )  Jedes Grab samt Grabmal und Einfassung ist von den Benützungsberechtigten 

oder Angehörigen gut zu pflegen und stets in einem ordentlichen sowie baulich einwand-

freien Zustand zu erhalten. Insbesondere sind Unkraut, vertrocknete Pflanzen, welke 

Kränze und Blumen umgehend zu entfernen, wofür Behälter (Container) zur Verfügung 

stehen. 

 

  ( 2 )  Benützungsberechtigte an Arkaden haben überdies Innenwände, Decke und 

Fußboden ihrer Arkade (einschließlich der dazugehörigen Bogensäulen) auf eigene Kosten 

zu erhalten. 

§ 47 

  Unbeschadet einer Bestrafung nach § 60 und anderer Vorschriften dieser 

Friedhofordnung kann die Friedhofverwaltung verlangen, dass 

 

a) Gräber, die den Vorschriften zuwider angelegt oder verwahrlost sind, in einen ent-

sprechenden Zustand versetzt, 

b) Grabmäler, die ohne Genehmigung oder in Abweichung von den Genehmigungsbe-

dingungen aufgestellt sind, entfernt oder geändert, 

c) Grabschmuck, der den Vorschriften widerspricht 

 

beseitigt werden. Wird diesem Verlangen nicht innert der festgesetzten Frist entsprochen, 

so kann die Friedhofverwaltung die verlangten Maßnahmen auf Kosten der Beteiligten 

selbst durchführen. 

 

VIII. Benützung der Leichenhalle 
§ 48 

  Die Leichenhalle ist zur Unterbringung von Leichen bis zu deren Bestattung be-

stimmt. 
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§ 49 

  Die Benützung der Leichenhalle steht jedermann gegen Entrichtung der hiefür 

festgesetzten Gebühr frei. 

 

§ 50 

  Leichen von Personen, die an ansteckenden Krankheiten gestorben sind, sowie be-

reits stark in Verwesung übergegangene Leichen sind, soweit die sanitätspolizeilichen 

Vorschriften nichts anderes bestimmen, in fest verschlossenen Särgen in die Leichenhalle 

zu bringen. 

 

§ 51 

  Für Schmucksachen oder andere Wertgegenstände, die den Leichen mitgegeben 

werden, übernimmt die Stadt Bludenz keine Haftung. 

 

§ 52 

  Die Besichtigung der Leichen in der Leichenhalle ist nur während der von der 

Friedhofverwaltung festgesetzten Zeit gestattet. Außerhalb derselben bleibt die Leichen-

halle geschlossen. 

 

§ 53 

  Die Namen der jeweils in der Leichenhalle befindlichen Leichen sind unter Angabe 

der Zeit der Bestattung an einer jedermann zugänglichen Tafel anzuschlagen. 

 

IX. Beisetzung Verstorbener anderer Religionsgemeinschaften 
§ 54 

  Die Beisetzung Verstorbener, anderer Religionsgemeinschaften ist unter Einhaltung 

der Bestimmungen der städtischen Friedhofordnung und dem Vbg. Bestattungsgesetz 

möglich. 
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X. Ordnungsvorschriften 
§ 55 

  Der Besuch des Friedhofes steht zu den von der Friedhofverwaltung festgesetzten 

und an den Eingängen bekannt gemachten Tageszeiten jedermann frei. 

 

§ 56 

  Die Friedhofbesucher haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu benehmen. 

Den Anordnungen der Aufsichtsorgane ist Folge zu leisten. 

 

§ 57 

  Verboten ist: 

1. Das Gehen außerhalb der Wege, das unbefugte Betreten der Gräber und Einfassun-

gen sowie das widerrechtliche Abreißen und Wegnehmern von Blumen, Pflanzen 

und sonstigem Gräberschmuck; 

2. die Verunreinigung oder Beschädigung der Gebäude, Mauern, Brunnen, allgemei-

ner Denkmäler, der Gräber, Grabmäler, Wege u.dgl. sowie das Ablegen oder Weg-

werfen von Abfällen, Unkraut, welkem Grabschmuck usw. außerhalb der hiefür be-

stimmten Plätze; 

3. der Besuch des Friedhofes durch Kinder unter 10 Jahren ohne Begleitung 

Erwachsener; 

4. das Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, sowie das Mitführen 

und Abstellen von Fahrrädern im Friedhof; 

5. das Mitnehmen von Tieren oder das Anbinden derselben unmittelbar an den 

Friedhofeingängen; 

6. das Rauchen, lautes Unterhalten, Lärmen, Singen, Pfeifen und Spielen; 

7. das Feilhalten von Waren, Blumen u.dgl. sowie das Anbieten gewerblicher Dienste 

und das Verteilen von Druckschriften im Friedhof oder vor den Eingängen; 

8. die Durchführung von Arbeiten aller Art an Sonn- und Feiertagen. 

 

 

 

§ 58 
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  ( 1 )  Durch Arbeiten an Grabstätten darf der Verkehr auf dem Friedhofe nicht 

behindert werden. Finden in der Nähe der Arbeitsstelle Trauerakte statt, so ist die Arbeit 

für die Dauer derselben einzustellen. 

 

  ( 2 )  Der Transport von Werkstoffen, Pflanzen u.dgl. darf auf den Friedhofwegen 

nur mit leichten Handwagen vorgenommen werden. 

 

  ( 3 )  Das zu den Arbeiten und zum Begießen benötigte Wasser darf aus dem Fried-

hofbrunnen entnommen werden. 

 

§ 59 

  ( 1 )  Gewerbliche Verrichtungen auf dem Friedhof, ausgenommen 

Nachbeschriftungen und kleinere Reparaturarbeiten, müssen vor Beginn der Friedhofver-

waltung gemeldet werden. 

 

  ( 2 )  Unternehmen, die die Vorschriften der Friedhofordnung wiederholt verletzen 

oder die Weisungen der Friedhofverwaltung nicht beachten, kann die Vornahme von Ar-

beiten auf dem Friedhof untersagt werden. Das gleiche gilt für Angestellte und Arbeiter der 

Unternehmer. 

 

XI. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
§ 60 

  Die Stadt Bludenz übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die an Grabstätten 

und deren Ausstattung durch Ablauf der Zeit, durch Schnee, Windbruch, Elementarereig-

nisse, durch Beschädigung seitens Dritter oder sonst entstehen. Sie haftet insbesondere 

auch nicht für Diebstähle von privatem Eigentum wie Denkmalteilen, Blumen, Kränze 

usw. 

 

§ 61 

  Verstöße gegen diese Friedhofordnung werden gemäß § 60 Bestattungsgesetz 

geahndet. 
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§ 62 

  Die Höhe der nach den vorstehenden Bestimmungen zu entrichtenden Gebühren 

wird von der Stadtvertretung festgesetzt. Der jeweils geltende Gebührentarif bildet einen 

wesentlichen Bestandteil dieser Friedhofordnung. 

 

§ 63 

  Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Friedhofordnung können auf dem städti-

schen Friedhof Benützungsberechtigte an Gräbern nunmehr nach diesen Bestimmungen 

erworben werden. 

 

§ 64 

  Sind hinsichtlich einer Grabstätte derzeit mehrere Berechtigte vorhanden, so haben 

diese für die Dauer des Weiterbestandes der alten Grabberechtigung einen Verfügungsbe-

rechtigten namhaft zu machen; der gegenüber der Stadt Bludenz alle Rechte und Pflichten 

der Mitberechtigten zu vertreten hat. Kommt eine Einigung hierüber nicht zustande, so 

bestimmt die Friedhofverwaltung den Verfügungsberechtigten. 

 

§ 65 

  Für die Benützung der Friedhofeinrichtungen beschließt die Stadtvertretung die 

jeweils gültigen Friedhofgebühren. 

 

§ 66 

  Für die Benützungsrechte an Familiengräbern, die vor dem 15. Juli 1964 erworben 

wurden, beginnt die Berechtigungszeit ab dem 15. Juli 1964 zu laufen; für alle nach diesem 

Zeitpunkt erworbenen Benützungsrechte an Familiengräbern ab der Zuweisung. 

 

§ 67 

  Die Friedhofordnung tritt am 01. Jänner 2004 in Kraft.“ 
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Weiters beschließt die Stadtvertretung einstimmig, aufgrund der Bestimmungen des § 16 

Abs.3 Z.4 Finanzausgleichsgesetz 2001 (FAG 2001), BGBl I Nr.3/2001 i.d.g.F., i.V.m. §§ 

42 – 51 Bestattungsgesetz, LGBl.Nr.58/1969 i.d.g.F. und den §§ 2, 7, 22, 33 und 34  der 

Friedhofordnung, nachstehende  

 

„Friedhofgebühren-Verordnung 

§ 1 
Geltungsbereich 

 Diese Friedhofgebühren-Verordnung gilt nach den Allgemeinen Bestimmungen des § 1 

Abs. 1 und 2 der städtischen Friedhofordnung, wonach die Stadt Bludenz bücherliche Ei-

gentümerin der Liegenschaft in der Katastralgemeinde Bludenz, EZ 859, bestehend aus 

den Gst.Nrn. 1075/2, 1075/3 und einem Teilstück aus der Gst.Nr. 1142/5 ist. 

 

§ 2 
Allgemeines und Begriffsbestimmungen 

 ( 1 )  Die Gemeinde hebt zur Deckung ihres Aufwandes, der ihr durch den Betrieb des 

Friedhofes mit angeschlossener Leichenhalle entsteht, nachstehende Friedhofgebühren ein, 

nämlich Grabstättengebühren, Verlängerungsgebühren, Bestattungsgebühren, Aufbah-

rungsgebühren. 

 

 ( 2 )  Benützungsberechtigter an einer Grabstätte ist, wem mittels Bescheid des Bürger-

meisters aufgrund der Friedhofordnung der Gemeinde Bludenz – das Benützungsrecht an 

einer Grabstätte zugewiesen worden ist. 

 

§ 3 
Grabstättengebühren 

 Die Grabstättengebühren werden für die Dauer eines Benützungsrechtes (§ 22 der 

Friedhofordnung) wie folgt festgesetzt: 
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Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr: einmalig jährlich 

Reihengräber EUR 150,--  

Familiengräber 2-fach EUR 315,-- EUR 21,-- 

Familiengräber 4-fach EUR 629,-- EUR 42,-- 

Familiengräber 8-fach EUR 943,-- EUR 63,-- 

Arkaden pro m Breite EUR 225,-- EUR 15,-- 

Urnennischen-Familiengrab EUR 494,-- EUR 33,-- 

Arkadenplatz EUR 943,-- EUR 63,-- 

Urnenwandgemeinschaftsgrab EUR 220,-- 

 

Darüber hinaus werden für jede Grabstätte folgende jährliche Grabgebühren festgesetzt: 

Familiengrabstätten 2-fach belegbar  EUR 15,-- 

Familiengrabstätten 4-fach belegbar  EUR 22,50 

Familiengrabstätten 8-fach belegbar  EUR 37,50 

Arkaden pro m Breite  EUR 19,-- 

 

§ 4 
Verlängerungsgebühren 

 Für die Verlängerung eines Benützungsrechtes sind Gebühren in der Höhe der 

Grabstättengebühren gemäß § 3 entsprechend der Dauer der Verlängerung anteilsmäßig zu 

entrichten. 

 

§ 5 
Bestattungsgebühren 

Bestattungsgebühren für Erwachsene  EUR 270,-- 

Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr EUR   41,-- 

Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr EUR 135,-- 

Bestattungsgebühren für Urnen  EUR   41,-- 
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§ 6 
Enterdigungsgebühren 

 Für die Enterdigung einer Leiche oder eine Urne sind dieselben Gebühren zu entrich-

ten, wie sie im § 5 für Bestattungen festgelegt sind. 

 

§ 7 
Aufbahrungsgebühren 

 Gemäß § 49 der Friedhofordnung steht die Benützung der Leichenhalle jedermann ge-

gen Entrichtung der hiefür festgesetzten Gebühr frei. 

 

 Aufbahrungsgebühren für jede Leiche  EUR 22,50 

 Aufbahrungsgebühren für Einstellleichen  EUR 34,-- 

 

§ 8 
Verzicht auf das Benützungsrecht 

 Bei vorzeitigem Verzicht auf das Benützungsrecht an einer Grabstätte (§ 40 Abs. 1 lit. 

b des Bestattungsgesetzes) und der Friedhofordnung, §§ 29 und 34, erfolgt keine Rücker-

stattung der bereits entrichteten Friedhofgebühren. 

 

§ 9 
Stilllegung und Auflassung des Friedhofes 

 Gemäß § 10 der Friedhofordnung kann der Friedhof durch Beschluss der Stadtvertre-

tung ganz oder teilweise aufgelassen werden. 

 

 Bei Stilllegung oder bei Auflassung des Friedhofes (§§ 34 und 35 des 

Bestattungsgesetzes) ist gemäß § 51 des Bestattungsgesetzes ein Rückersatz von bereits 

entrichteten Friedhofgebühren vorzunehmen. 
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§ 10 
Gebührenvorschreibung und Fälligkeit 

 ( 1 )  Die Vorschreibung der Friedhofgebühren erfolgt mittels Bescheid durch den Bür-

germeister. 

 

 ( 2 )  Die Friedhofgebühren sind einen Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides 

zur Zahlung fällig. 

 

§ 11 
Gebührenschuldner 

 ( 1 )  Schuldner der Grabstättengebühr (§ 3), der Verlängerungsgebühr (§ 4) und der 

Enterdigungsgebühr (§ 6) ist der Benützungsberechtigte. 

 

 Die Bestattungsgebühr (§ 5) und die Aufbahrungsgebühr (§ 7) schuldet derjenige, der 

nach § 3 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes für die Bestattung der Leiche zu sorgen hat oder 

derjenige, der, ohne dass ihn eine Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes 

trifft, die Sorge für die Bestattung auf sich nimmt. 

 

 ( 2 )  Sind nach Abs. 1 mehrere Personen zur Entrichtung der Gebühr verpflichtet, so 

sind sie Gesamtschuldner. 

 

 ( 3 )  Ist ein Schuldner im Sinne des Abs. 1 nicht oder nicht mehr vorhanden, so sind 

bis zur Einantwortung der Nachlass nach dem Bestatteten, danach die Erben Schuldner der 

Friedhofgebühren. 

 

 ( 4 )  Dem Schuldner steht ein Ersatzanspruch in der Höhe der geleisteten 

Friedhofgebühren gegenüber den Personen zu, die aufgrund gesetzlicher, vertraglicher 

oder sonstiger Verpflichtungen zur Übernahme der Bestattungskosten verpflichtet sind. 
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§ 12 
Schlussbestimmungen 

 Diese Friedhofgebühren-Verordnung tritt am 01. Jänner 2004 in Kraft.“ 

 

 

Zu 6.: 

Änderung des Flächenwidmungsplanes: 

Gst.Nrn. 2840, .571/27, 2845, 2844, 2804/1, 2846, 2872, 2871, 2842, 2843 und 2857 

in Freifläche-Sondergebiet-Golfplatz (Erweiterung GOLFPLATZ Bludenz-Braz) 

Die Gst.Nrn. 2840, .571/27, 2845, 2844, 2804/1, 2846, 2872, 2871, 2842, 2843, 2857, alle 

GB Bludenz, mit einem Gesamtausmaß von 19.607 m², im Ortsteil Oberradin, nördlich der 

Arlbergbahnlinie gelegen, sind im derzeit rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der 

Stadt Bludenz als Freifläche-Landwirtschaftsgebiet und Wald eingetragen und stehen im 

Eigentum von Andreas Walch, Lieselotte Bitschnau, geb. Bickel, Wilhelm und Maria 

Burtscher geb. Falch, Sonja, Klaus, Renate und Peter Bitschnau und Josef Vonbank. 

 

Der Golfplatz in Außerbraz des Golfclubs Bludenz-Braz GmbH, Oberradin 50, Braz, wird 

derzeit als 12-Loch-Anlage geführt. Mit der Einbeziehung neuer Flächen und einer Ände-

rung des Konzeptes kann die Anlage als 18-Loch-Platz verwirklicht werden. 

 

Von der gegenständlichen Widmungsänderung sind ausschließlich Flächen betroffen, die 

entweder zwischen bereits als Freifläche-Sondergebiet-Golfplatz gewidmeten Flächen lie-

gen oder an solche angrenzen. Die angestrebte Widmungsänderung ist als Ergänzung zum 

Bestand zu sehen. 

 

Aus der Tatsache, dass die gegenständliche Widmungsabsicht nur Flächen betrifft, die be-

reits innerhalb des bereits jetzt als Golfplatz genutzten Areals liegen und im Vergleich zum 

Bestand von geringem Ausmaß sind, erscheint die Widmungsänderung sinnvoll. Ferner 

gelten die in den vorhergehenden Widmungsverfahren angeführten Gründe und Randbe-

dingungen, die zu den früheren Widmungsänderungen geführt haben weiterhin. Auch  
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empfiehlt der Amtssachverständige für Raumplanung (DI Günter Schwarz), die dzt. er-

folgte Widmung als Sonderfläche auch auf die neu hinzugekommen Flächen zu erweitern, 

insbesondere auch wegen der Errichtung der Driving Range-Hütte. 

 

Natürliche Voraussetzungen: 

Die oben angeführten Flächen liegen innerhalb des bereits jetzt als Golfplatz genutzten 

Areals und sind als Freifläche-Landwirtschaftsgebiet sowie als Wald gewidmet.  

Infrastrukturelle Voraussetzungen: 

Zwischen den bereits als Freifläche Sondergebiet Golfplatz gewidmeten Flächen und den 

zu widmenden Flächen besteht ein inhaltlicher und funktioneller Zusammenhang über die 

gleiche Nutzung. Die bestehende Infrastruktur eines Klubhauses nördlich der Klostertaler-

straße auf der Gst.Nr. 3696 ist auch den neuen Flächen zuzuordnen. 

 

Raumverträglichkeit: 

Die Nutzung einer Fläche zu Golfzwecken kann als extensiv bezeichnet werden. Die neu 

hinzugekommenen Flächen lassen keine wesentliche Veränderung im Vergleich zum Sta-

tus quo erwarten. Öffentliche Interessen werden durch die Widmung nicht berührt 

 

Die beabsichtigte Widmung wurde den betroffen Grundeigentümern und den betroffenen 

öffentlichen Dienststellen zur Kenntnis gebracht. Innerhalb einer mit zwei Wochen nach 

Zustellung festgelegten Frist sind keine Stellungnahmen eingelangt. 

 

Die Stadtvertretung beschließt mehrheitlich mit 29 Stimmen (1 Gegenstimme: 

Stadtvertreter Richard Föger), gemäß Planurkunde des Stadtbauamtes vom 18.09.2003 die 

Gst.Nr. 2840 im Ausmaß von 1.051 m² im Eigentum von Andreas Walch von Wald in 

Freifläche-Sondergebiet-Golfplatz sowie die Gst.Nrn .571/27 im Ausmaß von 29 m², 2845 

im Ausmaß von 4.413 m², 2844 im Ausmaß von 327 m² im Eigentum von Liselotte 

Bitschnau geb. Bickel, die Gst.Nrn. 2804/1 im Ausmaß von 4.397 m² und 2846 im Ausmaß 

von 921 m² im Eigentum von Wilhelm und Maria Burtscher geb. Falch, die Gst.Nrn. 2872 

im Ausmaß von 1.834 m² und 2871 im Ausmaß von 1.561 m² im Eigentum von Sonja, 

Klaus, Lieselotte, Renate und Peter Bitschnau, die Gst.Nrn. 2842 im Ausmaß von 3.636 m² 
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und 2843 im Ausmaß von 1.237 m² im Eigentum von Liselotte Bitschnau geb. Bickel und 

die Gst.Nr. 2857 im Ausmaß von 201 m² im Eigentum von Josef Vonbank von Freifläche-

Landwirtschaftsgebiet in Feifläche-Sondergebiet-Golfplatz zu widmen. 

 

 

Zu 7.: 

A l l f ä l l i g e s 

a) Es entwickelt sich eine Diskussion über die Grundsteuer des Golfclubs. 

 

b) Josef Gassner berichtet über die neue, sehr hohe Betriebskosten-Vorschreibung an den  

Pensionistenverband für die Benützung von Räumlichkeiten im Objekt „Jellerstraße 

16“ (Villa K.), wobei ihm jedoch seitens des Bürgermeisters eine entsprechende 

Abgeltung in Form einer erhöhten Subvention zugesagt wird. Dies trifft auf alle in 

diesem Gebäude untergebrachten Vereine zu. 

 

c) Stadtvertreter Dr. Miller erkundigt sich über Kundenfrequenzzahlen in der Innenstadt, 

die von der Firma Infrapool im Auftrag der WIGE ermittelt wurden. 

 

 

Ende der Sitzung um 21.30 Uhr 

Geschlossen und gefertigt: 

 


